
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
1. Die Randbetreuung wird an den jeweiligen Grundschulstandorten nur dann 

angeboten, wenn verbindlich 3 Monate vor Schuljahresbeginn mindestens 10 
Kinder angemeldet sind.  
 

2. Grundsätzlich wird - sofern die Mindestzahl an Anmeldungen erreicht wird - 
pro Schulstandort nur noch die Variante I (Betreuung jeweils montags und 
freitags bis 15 Uhr) angeboten. Variante III (Betreuung an 5 Werktagen bis 
jeweils 17 Uhr) wird nur dann realisiert, wenn mindestens 8 Kinder dafür 
verbindlich angemeldet sind.  
 
Die Variante II (Betreuung an 5 Werktagen bis 16 Uhr) entfällt künftig. 

 
 


